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50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §358 Abs1;

GewO 1994 §358 Abs2;

1. GewO 1994 § 358 heute

2. GewO 1994 § 358 gültig ab 10.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 81/2015

3. GewO 1994 § 358 gültig von 01.08.2002 bis 09.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 65/2002

4. GewO 1994 § 358 gültig von 01.09.2000 bis 31.07.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 88/2000

5. GewO 1994 § 358 gültig von 19.03.1994 bis 31.08.2000

1. GewO 1994 § 358 heute

2. GewO 1994 § 358 gültig ab 10.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 81/2015

3. GewO 1994 § 358 gültig von 01.08.2002 bis 09.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 65/2002

4. GewO 1994 § 358 gültig von 01.09.2000 bis 31.07.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 88/2000

5. GewO 1994 § 358 gültig von 19.03.1994 bis 31.08.2000

Rechtssatz

Nach dem Wortlaut des § 358 Abs. 1 GewO 1994 obliegt der Behörde nur die Feststellung, "ob" die Anlage (die, soweit

sie der Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit zu dienen bestimmt ist, eine Einheit bildet) der Genehmigung bedarf.

Hingegen ist es nicht Aufgabe der Behörde, im Rahmen eines Verfahrens gemäß § 358 Abs. 1 GewO 1994 konkrete, im

Antrag nicht bezeichnete Teile einer Betriebsanlage festzustellen, die die GenehmigungspBicht bewirken, zumal es

Aufgabe des Inhabers der Betriebsanlage ist, die Teile seiner Anlage im Genehmigungsansuchen und in der

zugehörigen Betriebsbeschreibung zu bezeichnen (vgl. auch § 358 Abs. 2 GewO 1994).Nach dem Wortlaut des

Paragraph 358, Absatz eins, GewO 1994 obliegt der Behörde nur die Feststellung, "ob" die Anlage (die, soweit sie der

Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit zu dienen bestimmt ist, eine Einheit bildet) der Genehmigung bedarf. Hingegen

ist es nicht Aufgabe der Behörde, im Rahmen eines Verfahrens gemäß Paragraph 358, Absatz eins, GewO 1994

konkrete, im Antrag nicht bezeichnete Teile einer Betriebsanlage festzustellen, die die GenehmigungspBicht bewirken,

zumal es Aufgabe des Inhabers der Betriebsanlage ist, die Teile seiner Anlage im Genehmigungsansuchen und in der

zugehörigen Betriebsbeschreibung zu bezeichnen vergleiche auch Paragraph 358, Absatz 2, GewO 1994).
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